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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse 

Fz - AS - FJ - FS - In - K - Wi 

zu Punkt ..... der 850. Sitzung des Bundesrates am 7. November 2008 
 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Familien und haushalts-
nahen Dienstleistungen (Familienleistungsgesetz - FamLeistG) 

 

 

A 

 

Der federführende Finanzausschuss, 

der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik, 

der Ausschuss für Frauen und Jugend, 

der Ausschuss für Familie und Senioren und 

der Wirtschaftsausschuss 

empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 des 
Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:  

 

1. Zu Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15 und 16 (§§ 9, 9a, 9c, 
10, 26a, 33, 35a, 37, 39a und 50 EStG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 1 ist Buchstabe b zu streichen. 

b) Nummer 3 ist wie folgt zu fassen: 

 "3. In § 9 Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe "sowie § 4f" gestrichen." 

Fz 
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c) Nummer 4 ist wie folgt zu fassen: 

 "4. In § 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a wird die Angabe "; daneben sind 
Aufwendungen nach § 4f gesondert abzuziehen" gestrichen." 

d) Nummer 5 ist zu streichen. 

e) Nummer 6 ist wie folgt zu fassen: 

 "6. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

  a) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

   "5. zwei Drittel der Aufwendungen für Dienstleistungen zur 
Betreuung eines zum Haushalt des Steuerpflichtigen 
gehörenden Kindes im Sinne des § 32 Abs. 1, welches das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen einer vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, 
geistigen oder seelischen Behinderung außerstande ist, sich 
selbst zu unterhalten, höchstens 4 000 Euro je Kind. 
Voraussetzung ist, dass der Steuerpflichtige entweder 
erwerbstätig ist, sich in Ausbildung befindet, körperlich, geistig 
oder seelisch behindert oder krank ist. Die Krankheit muss 
innerhalb eines zusammenhängenden Zeitraums von 
mindestens drei Monaten bestanden haben, es sei denn, der 
Krankheitsfall tritt unmittelbar im Anschluss an eine 
Erwerbstätigkeit oder Ausbildung ein. Bei zusammenlebenden 
Eltern ist Satz 1 nur dann anzuwenden, wenn bei beiden 
Elternteilen die Voraussetzungen nach den Sätzen 2 und 3 
vorliegen. Bei Aufwendungen für Dienstleistungen zur 
Betreuung eines zum Haushalt des Steuerpflichtigen 
gehörenden Kindes im Sinne des § 32 Abs. 1, welches das 
dritte Lebensjahr vollendet, das sechste Lebensjahr aber noch 
nicht vollendet hat, sind die Sätze 2 bis 4 nicht anzuwenden. 
Satz 1 gilt nicht für Aufwendungen für Unterricht, die 
Vermittlung besonderer Fähigkeiten sowie für sportliche und 
andere Freizeitbetätigungen. Ist das zu betreuende Kind nicht 
nach § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig, ist der in Satz 1 genannte Betrag zu kürzen, soweit es 
nach den Verhältnissen im Wohnsitzstaat des Kindes 
notwendig und angemessen ist. Voraussetzung für den Abzug 
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von Kinderbetreuungskosten ist, dass der Steuerpflichtige über 
die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung 
auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist." 

  b) Nummer 8 wird aufgehoben." 

f) Nummer 7 ist wie folgt zu fassen: 

 "7. In § 10c Abs. 1 wird die Angabe "§ 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 4, 5, 7 bis 9" 
durch die Angabe "§ 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 4, 5, 7 und 9" ersetzt." 

g) Nummer 8 ist wie folgt zu fassen: 

 "8. In § 12 wird die Angabe "in den §§ 4f, 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 bis 5, 7 bis 9" 
durch die Angabe "in § 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 bis 5, 7 und 9" ersetzt." 

h) Nummer 9 ist wie folgt zu fassen: 

 "9. In § 26a Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe "§ 10 Abs. 1 Nr. 5 und 8" durch 
die Angabe "§ 10 Abs. 1 Nr. 5" ersetzt."  

i) Nummer 11 ist wie folgt zu fassen: 

 "11. In § 33 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe "oder unter § 4f oder § 9 Abs. 5 
fallen" gestrichen." 

j) In Nummer 13 ist in § 35a Abs. 5 Satz 1 die Angabe "§ 9c" durch die 
Angabe "§ 10 Abs. 1 Nr. 5" zu ersetzen. 

k) Nummer 14 ist wie folgt zu fassen: 

 "14. In § 37 Abs. 3 Satz 4 wird die Angabe "§ 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 1b, 4, 5, 
7 bis 9" durch die Angabe "§ 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 1b, 4, 5, 7 und 9" 
ersetzt." 

l) Nummer 15 ist wie folgt zu fassen: 

 "15. In § 39a Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 Satz 2 wird jeweils die 
Angabe "§ 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 1b, 4, 5, 7 bis 9" durch die Angabe 
"§ 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 1b, 4, 5, 7 und 9" ersetzt." 

m) Nummer 16 ist wie folgt zu fassen: 

 "16. § 50 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

  "Die §§ 9a, 10, 10a, 10c, 16 Abs. 4, §§ 24a, 24b. 32, 32a Abs. 6, §§ 33, 
33a und 33b sind nicht anzuwenden."" 
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n) Nach Nummer 17 ist folgende Nummer 17a einzufügen: 

 "17a. In § 52 wird folgender Absatz 23g eingefügt: 

   "(23g) § 10 Abs. 1 Nr. 5 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom … gilt auch für Kinder, die wegen einer vor dem 1. Januar 2007 
in der Zeit ab Vollendung des 25. Lebensjahres und vor Vollendung 
des 27. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder 
seelischen Behinderung außerstande sind, sich selbst zu unterhalten."" 

 
Begründung: 
Die im Regierungsentwurf vorgesehene Zusammenfassung der bisher in drei 
Vorschriften enthaltenen Regelungen vereinfacht den Kinderbetreuungs-
kostenabzug nur in formaler Hinsicht. Die damit verbundenen administrativen 
Probleme, auf die der Bundesrat zuletzt in seiner Stellungnahme vom 
16. Juni 2008 (Drucksache 330/06 (Beschluss)) hingewiesen hat, werden 
dadurch jedoch nicht gelöst.  
Diese treten in den Fällen auf, in denen die Kinderbetreuungskosten wie 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden sollen. So müssten 
nach dem Regierungsentwurf nach wie vor bis zu drei Finanzämter (wenn ein 
Elternteil seine Erwerbstätigkeit außerhalb des Bezirks des Wohnsitz-
Finanzamtes ausübt und zusätzlich an einer Personengesellschaft an einem 
weiteren Ort beteiligt ist) zusammenwirken, um eine unzulässige 
Überschreitung des Höchstbetrags für die Kinderbetreuungskosten zu 
verhindern. Hinzu kommt, dass bei unterschiedlichen Einkünfteermittlungs-
methoden (bei Betriebsvermögensvergleich Entstehungsprinzip und im übrigen 
Abflussprinzip) ein unzulässiger Abzug in Bezug auf die zeitliche Zuordnung 
nur erschwert erkennbar ist. 
Der Abzug wie Betriebsausgaben oder Werbungskosten lässt darüber hinaus 
solche Eltern leer ausgehen, deren Erwerbstätigkeit mit einer pauschalierten 
Gewinnermittlung (z.B. bei § 13a EStG-Landwirten oder der Tonnage-
besteuerung nach § 5a EStG), einem Werbungskostenabzugsverbot (z.B. nach 
§ 22 Nr. 4 Satz 2 EStG bei Abgeordneten) oder steuerfreien Einnahmen (z.B. 
bei nebenberuflicher Übungsleitertätigkeit nach § 3 Nr. 26 EStG) verbunden 
ist. 
Diese vorstehend dargestellten Probleme entfallen, wenn auch die erwerbs-
bedingten Kinderbetreuungskosten als Sonderausgaben abgezogen werden. 
Dies wird durch die Änderung in Buchstabe e erreicht. Der Kinderbetreuungs-
kostenabzug ist von den Eltern dann ausschließlich gegenüber dem Wohnsitz-
Finanzamt im Rahmen der Einkommensteuererklärung bei den Angaben zum 
Kind geltend zu machen. Damit entfällt die bisher notwendige Erklärung im 
Rahmen der unterschiedlichen Einkünfteermittlungen und der ggfs. erfor-
derliche zusätzliche Abgleich zwischen mehreren Finanzämtern.  
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Bei den Änderungen in den übrigen Buchstaben handelt es sich um 
Folgeänderungen. Die Änderung in Buchstabe n verhindert anders als der 
Regierungsentwurf, dass der Kinderbetreuungskostenabzug bei behinderten 
Kindern entfällt, bei denen die Behinderung vor dem 1. Januar 2007 und vor 
Vollendung des 27. Lebensjahres eingetreten ist. Insofern wird die derzeitige in 
§ 52 Abs. 12c und 24a EStG enthaltene Regelung zu § 4f und § 10 Abs. 1 Nr. 8 
EStG fortgeschrieben.  

 

2. Zu Artikel 1 Nr. 13 (§ 35a Abs. 2 Satz 1, Satz 1a - neu - und Satz 3 - neu - 
sowie Abs. 3, Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 bis 3 EStG) 

In Artikel 1 Nr. 13 ist § 35a wie folgt zu ändern: 

a) Absatz 2 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Satz 1 ist die Angabe "Absatz 3" durch die Angabe "Satz 3" zu 
ersetzen. 

bb) Nach Satz 1 ist folgender Satz einzufügen: 

"Der Abzug von der tariflichen Einkommensteuer nach Satz 1 gilt nicht 
für Kosten, die auf die Lieferung von Material oder Waren entfallen." 

cc) Nach Satz 2 ist folgender Satz anzufügen: 

"Die Sätze 1 und 1a sind für die Inanspruchnahme von Handwerker-
leistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen, mit Ausnahme der nach dem CO2-Gebäudesanierungspro-
gramm der KfW Förderbank geförderten Maßnahmen, entsprechend 
anzuwenden." 

b) Absatz 3 ist zu streichen. 

c) In Absatz 4 Satz 1 ist die Angabe "Absätzen 1 bis 3" durch die Angabe 
"Absätzen 1 und 2" zu ersetzen. 

d) Absatz 5 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Satz 1 und 3 ist jeweils die Angabe "Absätzen 1 bis 3" durch die 
Angabe "Absätzen 1 und 2" zu ersetzen. 

bb) In Satz 2 ist die Angabe "Absatz 3 Satz 1" durch die Angabe "Absatz 2 
Satz 3" zu ersetzen. 

 

Wi 
 

Bei 
Annahme 

entfällt 
Ziffer 3. 
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Begründung: 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb: 
Nach Absatz 2 Satz 3 des geltenden § 35a EStG sind nur Arbeitskosten bei der 
Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen oder von Handwerker-
leistungen begünstigt. 
Für Handwerkerleistungen soll diese Einschränkung auch in Zukunft gelten 
(§ 35a Abs. 3 Satz 2 EStG-E); für haushaltsnahe Dienstleistungen enthält § 35a 
EStG-E keine entsprechende Regelung. § 35a Abs. 2 EStG-E ist daher zur 
Klarstellung zu ergänzen. 
Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe cc: 
Im Gebäudebestand schlummern große Energieeinsparpotenziale, die wirt-
schaftlich genutzt werden können. Wenn Deutschland seine ehrgeizigen 
klimapolitischen Ziele erreichen will, müssen u. a. die Anstrengungen zur 
energetischen Gebäudesanierung erhöht werden. Eine Steuerermäßigung auf 
Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen kann hierzu die notwendigen 
Anreize setzen. Schließlich gebietet die drohende Wachstumsdelle ein recht-
zeitiges Entgegensteuern und die Stärkung des privaten Konsums. Auch hierzu 
ist die Förderung von Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an 
selbst genutzten Wohngebäuden geeignet. 
Die Steuerermäßigung hat sich zudem bisher schon als Instrument zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit bewährt; dieser Effekt könnte durch eine An-
hebung des Höchstbetrags der Steuerermäßigung deutlich verstärkt werden. 
Konkretes Ziel ist, die Steuerermäßigungen für Handwerkerleistungen für 
Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in gleicher Höhe 
zu gewähren wie die haushaltsnahen Dienstleistungen. Durch die Bezugnahme 
auf § 35a Abs. 2 Satz 1 und 1a EStG-E wird der Höchstbetrag der Steuer-
ermäßigung von bisher 600 € auf 4 000 € jährlich angehoben. Die gesamte 
Vorschrift kann dann vereinheitlicht werden und ist einfacher zu handhaben. 
Die Steuermindereinnahmen hängen von der konkreten Inanspruchnahme ab: 
Grob geschätzt können sie sich bundesweit im oberen dreistelligen Millionen-
bereich bewegen. 
 
Bei den übrigen Änderungen des § 35a EStG-E handelt es sich um Folge-
änderungen zur Einfügung der Sätze 1a und 3 in § 35a Abs. 2 EStG-E. 
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3. Zu Artikel 1 Nr. 13 (§ 35a EStG) 

In Artikel 1 Nr. 13 ist in § 35a Abs. 2 nach Satz 2 folgender Satz einzufügen: 

"Der Abzug von der tariflichen Einkommensteuer nach Satz 1 für die 
Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen und nach Satz 2 gilt nur für 
Arbeitskosten." 
 

Begründung: 
In die Steuerermäßigung werden für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen 
Dienstleistungen, Pflege- und Betreuungsleistungen sowie 
Handwerkerleistungen bisher nur die Arbeitskosten einbezogen (§ 35a Abs. 2 
Satz 3 EStG). Für Handwerkerleistungen soll dies auch künftig gelten (§ 35a 
Abs. 3 Satz 2 EStG-E). Es ist nicht ersichtlich, dass für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und für Pflege- und Betreuungsleistungen insoweit eine 
Ausweitung der Begünstigung auf Materialkosten bzw. gelieferte Waren (z.B. 
vollständige Begünstigung der Leistungen eines Partyservice incl. Waren oder 
Lieferung von Stützstrümpfen oder eines Pflegebettes) erfolgen soll, denn mit 
der Steuerermäßigung soll die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen 
gefördert werden, um Beschäftigungsanreize zu setzen.  
Absatz 2 wird daher um eine der bisherigen Regelung entsprechende 
Einschränkung ergänzt. Für die Abgrenzung der Arbeitskosten können dann 
weiterhin die bisher aufgestellten Verwaltungsregelungen (zuletzt BMF-
Schreiben vom 26. Oktober 2007, BStBl. I S. 783) gelten. 

 

4. Zu Artikel 3 Nr. 2 (§ 24a Satz 1 SGB II)  

 Artikel 4 Nr. 3 (§ 28a Satz 1 SGB XII) 

Der Bundesrat fordert, die in § 24a Satz 1 SGB II und in § 28a Satz 1 SGB XII 
vorgesehene Begrenzung der Leistungsgewährung auf Schülerinnen und 
Schüler bis zum Abschluss der Jahrgangsstufe 10 zu streichen. Der 
Leistungsausschluss für Schülerinnen und Schüler, die einen höheren 
Bildungsabschluss anstreben, ist sachlich nicht gerechtfertigt und 
bildungspolitisch kontraproduktiv. Gerade Leistungsempfänger nach dem 
SGB II und SGB XII, die einen höheren Bildungsabschluss anstreben, sollten 
angesichts der Diskussionen um die soziale Durchlässigkeit des deutschen 
Bildungssystems gegenüber anderen Schülerinnen und Schülern in 
Sozialleistungsbezug nicht finanziell benachteiligt werden. Zudem widerspricht 
der Leistungsausschluss der politischen Zielsetzung, den Anteil der Personen 
mit einem höheren Bildungsabschluss in den kommenden Jahren signifikant zu 

Fz 
 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 2 

AS 
FJ 
FS 
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steigern. Das System der Leistungsausschlüsse gemäß § 7 Abs. 5 und 6 SGB II 
sowie § 22 SGB XII bleibt unberührt. 

 

5. Zu  Artikel 3 Nr. 2 (§ 24a Satz 3 SGB II )  
 Artikel 4 (§ 31 Abs. 4 - neu -) SGB XII 

a) In Artikel 3 Nr. 2 ist § 24a Satz 3 wie folgt zu fassen: 

  "Der zuständige Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende kann im 
begründeten Einzelfall, insbesondere nach nicht zweckentsprechender 
Verwendung der Leistung nach Satz 1 und 2, die Leistung künftig in Form 
einer Sachleistung erbringen." 

 
6. b) Artikel 4 ist wie folgt zu fassen: 

 

'Artikel 4 

Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
 

Dem § 31 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - (Artikel 1 
des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird folgender Absatz angefügt: 
 

"(4) Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen und anderer 
Schulen mit dem Ziel des Erwerbs eines allgemeinbildenden 
Schulabschlusses erhalten jeweils zu Beginn eines Schuljahres eine 
zusätzliche Leistung für die Schule in Höhe von 100 Euro. Der zuständige 
Träger der Sozialhilfe kann im begründeten Einzelfall, insbesondere nach 
nicht zweckentsprechender Verwendung der Leistung nach Satz 1, die 
Leistung künftig in Form einer Sachleistung erbringen." ' 
 

Begründung: 
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung, wonach der Träger der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende bzw. der Sozialhilfeträger im begründeten 
Einzelfall lediglich einen Nachweis über eine zweckentsprechende 
Verwendung der Leistung verlangen kann, begegnet Bedenken. 

AS 
FJ 
FS 

AS 
FJ 
FS 

 
Ziffer 6 

setzt die 
Annahme 

von  
Ziffer 5 
voraus. 
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Zum einen ist eine derartige Regelung nicht notwendig, da der 
Amtsermittlungsgrundsatz (§ 20 SGB X) bereits das Verlangen nach 
entsprechenden Belegen rechtfertigt. Zum anderen ist zu befürchten, dass die 
bloße Vorlage von Belegen nicht ausreichend ist, eventuelle 
Leistungsmissbräuche zu verhindern. 
In begründeten Einzelfällen ist es daher sinnvoll und geboten, nach nicht 
zweckentsprechender Verwendung der zusätzlichen Leistung für die Schule 
statt einer Geldleistung in künftigen Fällen eine Sachleistung (z. B. Ausgabe 
eines Gutscheins) zu erbringen. 
Aus systematischen Gründen sollte die neue Leistung in einem neuen Absatz in 
§ 31 SGB XII eingeordnet werden: Die neue Leistung stellt einen einmaligen 
Bedarf, wenngleich wiederkehrend, dar. Es ist nicht ersichtlich, weshalb sie im 
Gegensatz zu den bereits existierenden einmaligen Leistungen gesondert 
geregelt werden sollte. Ferner entfiele der Bedarf für die im Entwurf vorge-
sehenen Änderungen des § 28 SGB XII. 

 

7. Zu Artikel 5a - neu - (Finanzausgleichsgesetz) 

Nach Artikel 5 ist folgender Artikel 5a einzufügen: 

 

"Artikel 5a 

Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich  
zwischen Bund und Ländern 

 

§ 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern 
(Finanzausgleichsgesetz) vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3956), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Achten Gesetzes zur Änderung des Gemeinde-
finanzreformgesetzes vom 31. Juli 2008 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Nach Satz 10 werden folgende Sätze eingefügt: 

"Zum Ausgleich der Kindergelderhöhung zum 1. Januar 2009 verringert 
sich der Anteil des Bundes nach Satz 4 um 0,41 Vomhundertpunkte und 
erhöht sich der Anteil der Länder um 0,41 Vomhundertpunkte. Der in 
Satz 5 genannte Anteil wird ab 1. Januar 2009 um weitere 0,41 
Vomhundertpunkte erhöht." 

2. Im bisherigen Satz 13 werden die Wörter "in den Sätzen 7 bis 12" durch die 
Wörter "in den Sätzen 7 bis 14" ersetzt." 

Fz 
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Begründung: 
Durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab 1996 ist die 
Lastentragung im bisherigen Verhältnis fortgeschrieben worden. Danach tragen 
der Bund 74 v.H., die Länder und Kommunen 26 v.H. der Aufwendungen (vgl. 
Artikel 106 Abs. 3 Satz 5 GG, § 1 Satz 6 des Gesetzes über den 
Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern – FAG). Infolge der Einbindung 
der Leistungen in das Einkommensteuerrecht ergeben sich jedoch davon 
abweichende Belastungsanteile des Bundes von 42,5 v.H. und der Länderebene 
mit 57,5 v.H. Es ist daher eine Regelung erforderlich, die sicherstellt, dass die 
Lastenteilung bezogen auf die Leistungsverbesserungen ab 2009 mit 74 v.H. zu 
26 v.H. erreicht wird. Ausgehend vom Volumen der Steuermindereinnahmen 
bei der Einkommensteuer aus der Anhebung des Kindergeldes von rd. 2,1 Mrd. 
Euro ergibt sich für die Länderseite ab dem Jahr 2009 ein Ausgleichsanspruch 
von rd. 0,7 Mrd. Euro. Dies entspricht 0,41 Prozentpunkten des prozentual 
zwischen Bund und Ländern nach Abzug von Vorweganteilen zu verteilenden 
Umsatzsteueraufkommens.  
Durch die hier vorgenommene Regelung bleibt der Korrekturbedarf 
hinsichtlich des Lastenteilungsverhältnisses zwischen Bund und Ländern für 
den bisherigen Familienleistungsausgleich in den Jahren ab 1996 bis heute 
unberührt.  

 

8. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat begrüßt den Beschluss der Bundesregierung, für hilfebedürftige 
Kinder einen gesonderten Schulbedarf nach dem SGB II und XII zu finanzieren. 
Für die dringend erforderliche Berücksichtigung des kinderspezifischen Bedarfs 
bei der Neubemessung der Regelleistungen und Regelsätze ist dies allerdings 
lediglich ein erster Schritt. 

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung daher erneut auf, wie auch bereits in 
der Entschließung des Bundesrates vom 23. Mai 2008, vgl. BR-Drucksache 
329/08 (Beschluss), die Regelleistungen sowie die Regelsätze für 
hilfebedürftige Kinder neu zu bemessen. Hierbei sind insbesondere die 
besonderen Bedarfe für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen oder 
Schulen mit einem Bildungs- und Betreuungsangebot am Nachmittag und in 
Kindertageseinrichtungen zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

AS 
FJ 
FS 
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Begründung: 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung, wonach hilfebedürftige Kinder nach 
dem SGB II und XII ein Schulbedarfspaket in Höhe von jährlich 100 Euro erhalten 
können, erfüllt in einem ersten Schritt die Forderung des Bundesrates nach 
Berücksichtigung des kinderspezifischen Bedarfs im Rahmen der Bemessung der 
Regelleistungen. 

Die dringend erforderliche Neubemessung der Regelleistungen und Regelsätze 
steht jedoch weiterhin aus. Dabei ist gerade die finanzielle Unterstützung 
hilfebedürftiger Kinder bei der Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen oder in 
Schulen mit einem Bildungs- und Betreuungsangebot am Nachmittag und in 
Kindertageseinrichtungen zu verankern. 

 

 

B 

 

9. Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten und 

der Ausschuss für Kulturfragen  

empfehlen dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 
des Grundgesetzes keine Einwendungen zu erheben. 

 

 


